
Schulkommission

Schulsekretariat
4922 Bützberg
Tel. 062/958 50 32
sekretariat@vstb.ch

Zur Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer finanziellen
Daten senden Sie dieses Formular bitte zusam-
men mit dem Anmeldebogen bis spätestens am
10. November 2011 an

Herr
Hanspeter May
Finanzverwaltung Thunstetten
4922 Bützberg

Tagesschule Thunstetten-Bützberg
Angaben zur Berechnung der Elternbeiträge für das Tagesschulangebot

___________________________________________________________________________________

Name, Vorname .............................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................
___________________________________________________________________________________

Der Einkommensnachweis ist parallel zur Anmeldung für die Tagesschule einzusenden. Bei Veränderungen
Ihrer Einkommens- oder Vermögenssituation können Sie jederzeit einen neuen Einkommensnachweis aus-
füllen und abgeben. Es werden keine rückwirkenden Korrekturen vorgenommen. Wenn Sie auf das Dekla-
rieren Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation verzichten möchten, können Sie die untenstehende Er-
klärung unterzeichnen. Somit wird Ihnen der Maximaltarif pro Betreuungsstunde in Rechnung gestellt (CHF
11.20 pro Betreuungsstunde und CHF 8.00 pro Mittagessen). Falls Sie die Einverständniserklärung unter-
schreiben, erübrigt sich das Ausfüllen des restlichen Formulars.

Einverständnis zur Verrechnung des Maximaltarifs
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung verzichten die Eltern/die Erziehungsberechtigen auf das Aus-
füllen des untenstehenden Einkommensnachweises. Die Finanzverwaltung Thunstetten wird ermäch-
tigt, bis auf Widerruf oder einer allfälligen Änderungen der gesetzlichen Vorgaben den Maximaltarif
gemäss der effektiven Beanspruchung des Angebots zu verrechnen. Das Betriebskonzept der Tages-
schule der Einwohnergemeinde Thunsteten wird zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum _____________________________ Unterschrift ________________________________

____________________________________________________________________________________

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Die Finanzverwaltung kann jederzeit weitere Auskünfte und
Unterlagen verlangen oder bei der Steuerverwaltung rückfragen. Änderungen der nachstehenden Angaben
müssen spätestens einen Monat nach deren Eintreten gemeldet werden.

1. Familiengrösse

Anzahl der im gleichen Haushalt lebenden Personen (Eltern und Kinder, denen gegenüber Sie unterhalts-
pflichtig sind), die vom nachstehend angegebenen Einkommen leben. Kinder, die nicht im gleichen Haus-
halt leben, werden mitgezählt, wenn die Eltern ihnen gegenüber unterstützungspflichtig sind und sie auch
tatsächlich unterstützen.

Anzahl im Haushalt lebender Personen _____________
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Bis 10. November 2011 zurücksenden an: Herr Hanspeter May, Finanzverwaltung, 4922 Bützberg

2. Einkommen

• Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern sind Ehepaaren gleichgestellt (Zusammenrechnen der
Einkommen). Bei Konkubinatspaaren ohne gemeinsame Kinder erfolgt diese Regelung nach fünf ge-
meinsamen Jahren.

• Bei Selbständigerwerbenden ist das auf einen Monat umgerechnete steuerbare Einkommen zuzüglich
eines Zuschlags von 20% massgebend.

• Bei unregelmässigem Einkommen wird auf einen Durchschnittswert abgestellt.
• Sozialhilfeleistungen werden nicht als Einkommen angerechnet.
• Bitte bestätigen Sie alle Angaben mit einem Lohnausweis, Belegen anderer Einkünfte, Belegen für

Unterhaltsbeiträge.

Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit Frau Mann

Monatlicher Bruttolohn, inkl. Anteil 13. Monatslohn

Kinder- und Betreuungszulagen, Ortszulagen, Grati-
fikation, Leistungsprämien

Alimente, Renten, Pensionen und andere wiederkeh-
rende Leistungen

Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit Frau Mann

Steuerbares Einkommen gemäss Veranlagung der
Steuerbehörde

Weitere Einkünfte Frau Mann

Stipendien und andere Ausbildungsbeiträge von
mehr als CHF 2‘000.00 jährlich

Steuerbares Vermögen gemäss Veranlagungsverfü-
gung der Steuerbehörde (berechnet werden 5% un-
ter Berücksichtigung eines Freibetrages von
CHF 100‘000.00
anrechenbarer Anteil

= (Vermögen – 100‘000.00) x 5% : 12

Erträge aus steuerbaren Vermögen gemäss Detail
der Veranlagungsverfügung der Steuerbehörde
(z.B. Zins)

Haushaltbeitrag von im gemeinsamen Haushalt
lebenden PartnerInnen ohne gemeinsame Kinder
(pauschal CHF 800.00)

Abzug Frau Mann

Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil an ausserhalb
des gemeinsamen Haushalts lebende Ehegatten
oder Kinder leistet

TOTAL BRUTTOEINKOMMEN

Ich bestätigte/Wir bestätigen, dieses Formular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt und vom Be-
triebskonzept der Volksschule Thunstetten-Bützberg Kenntnis genommen zu haben.

Datum ___________________ Unterschrift Mutter ____________________________________

Datum ___________________ Unterschrift Vater ____________________________________


